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Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung mit sofort 
beginnender Rentenzahlung nach Tarif S1 (ABSR 01/2022) 
 

Sehr geehrtes Mitglied, 

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Für unser 
Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen. 

Erläuterungen zu einzelnen Begriffen innerhalb dieser Bedingungen 
können Sie dem Glossar entnehmen. 

Informationen zur steuerlichen Behandlung der Versicherung finden 
Sie im Steuermerkblatt. 

Inhaltsverzeichnis 

Leistung 

§ 1 Welche Versicherungsleistungen erbringen wir? 

§ 2 Welche Anpassungsmöglichkeiten haben Sie? 

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

§ 5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt 
wird? 

§ 6 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

§ 7 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

Beitrag 

§ 8 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

§ 9 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen? 

Kündigung 

§ 10 Können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

Sonstige Vertragsbestimmungen 

§ 11 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen? 

§ 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens? 

§ 13 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 

§ 14 Welche außergerichtlichen Beschwerdemöglichkeiten haben 
Sie? 

§ 15 Wo ist der Gerichtsstand? 

§ 16 Wann können die vorstehenden Bestimmungen geändert 
werden? 

Anhang: Versicherungsmathematische Hinweise 

Leistung 

§ 1 Welche Versicherungsleistungen erbringen wir? 

Tarifbeschreibung 

(1) Tarif S1 (01/20): Leibrentenversicherung mit sofort beginnender 
Rentenzahlung und Rentengarantiezeit gegen Einmalbeitrag 

Wird eine Versicherungsleistung aus einer bei uns bestehenden 
kapitalbildenden Lebensversicherung in eine Rentenversicherung 
mit sofort beginnender Rentenzahlung umgewandelt (Optionsren-
tenversicherung), wird die Tarifbezeichnung um den Buchstaben D 
ergänzt (Tarif S1D). 

Unsere Leistung ab Rentenbeginn (Erlebensfall-Leistung) 

(2) Ab dem vereinbarten Rentenbeginn zahlen wir die versicherte 
Rente, solange die versicherte Person (das ist die Person, auf deren 
Leben die Versicherung abgeschlossen ist) lebt. Wir zahlen die 
Rente nachschüssig monatlich zu den vereinbarten Fälligkeitstermi-
nen. 

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person (Todesfall-
Leistung) 

(3) Wenn die versicherte Person während der Rentengarantiezeit 
stirbt, zahlen wir die Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit 
(Beispiel: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von zehn Jahren 
vereinbart und die versicherte Person stirbt drei Jahre nach Renten-
beginn, zahlen wir noch sieben Jahre lang die versicherte Rente). 
Wenn die versicherte Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit 
stirbt, erbringen wir keine Leistung und der Vertrag endet. 

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung 

(4) Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung erge-
ben (siehe § 3). 

§ 2 Welche Anpassungsmöglichkeiten haben Sie? 

(1) Sie können die Versicherung an geänderte Lebensumstände 
anpassen. Die Voraussetzungen für eine Anpassung und die Be-
sonderheiten - ggf. einzuhaltende Fristen - die dann gelten, sind in 
den nachfolgenden Absätzen erläutert. 

Rentenabfindung 

(2) Nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Versicherungsbeginn 
können Sie sich während der Rentengarantiezeit noch ausstehende 
garantierte Rentenansprüche aus der Rentengarantiezeit einmalig 
mit einer Frist von einem Monat ganz oder teilweise abfinden lassen. 
Die Abfindung wird als Barwert (= mit dem Rechnungszins abgezins-
ter Wert) dieser abzufindenden Renten berechnet, von dem ein 
Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wird. 

(3) Die Rentenzahlung wird für den Zeitraum, für den die Rente nach 
Absatz 2 abgefunden wurde, bei vollständiger Abfindung ausgesetzt 
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bzw. bei teilweiser Abfindung vermindert. Bei vollständiger Abfin-
dung erbringen wir keine Todesfall-Leistung während der verblei-
benden Rentengarantiezeit, bei teilweiser Abfindung wird die Todes-
fall-Leistung entsprechend reduziert. Erlebt die versicherte Person 
das Ende der Rentengarantiezeit, wird die garantierte Rente wieder 
in unveränderter Höhe gezahlt. Bei teilweiser Rentenabfindung muss 
die verbleibende Rente mindestens 25 Euro monatlich betragen. 
Anderenfalls können Sie die auszuzahlende Rentenabfindung soweit 
herabsetzen, dass die Rente den genannten Mindestbetrag erreicht. 

(4) Als Ausgleich für die Veränderungen der Ertragslage des Versi-
chertenkollektivs aufgrund vorzeitiger Kapitalentnahme erfolgt ein 
Abzug, der in Prozent des Barwertes der abzufindenden Renten 
erhoben wird. Der Abzug ist abhängig von dem Null-Kupon-Euro-
Zinsswapsatz mit einer Laufzeit von zehn Jahren, der von der Deut-
schen Bundesbank veröffentlicht wird. Sofern dieser Zinssatz nicht 
mehr von der Deutschen Bundesbank ermittelt wird, kann ein ver-
gleichbarer Index der Deutschen Bundesbank oder der Europäi-
schen Zentralbank herangezogen werden. 

Die Höhe des Abzugs richtet sich nach der folgenden Differenz: Von 
dem Zinsswapsatz, der für den dritten Monat vor dem Beendigungs-
termin veröffentlicht wurde, wird der für den gleichen Monat gebilde-
te Zehnjahresdurchschnitt dieses Zinsswapsatzes abgezogen. Sollte 
die zurückgelegte Laufzeit Ihres Vertrags bis drei Monate vor dem 
Beendigungstermin weniger als zehn Jahre betragen haben, wird 
der Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis drei Monate vor dem 
Beendigungstermin für die Ermittlung des Durchschnittswerts zu-
grunde gelegt. Die sich ergebende Differenz ist maßgeblich für die 
Kapitalmarktsituationen 1 bis 4. 

- Kapitalmarktsituation 1 (Differenz von weniger als 0,5 Prozent-
punkte): kein Abzug 

- Kapitalmarktsituation 2 (Differenz zwischen 0,5 und weniger als 1 
Prozentpunkt): 5 Prozent Abzug 

- Kapitalmarktsituation 3 (Differenz zwischen 1 und weniger als 1,5 
Prozentpunkte): 10 Prozent Abzug 

- Kapitalmarktsituation 4 (Differenz ab 1,5 Prozentpunkte): 15 Pro-
zent Abzug. 

Die für Ihren Vertrag zum Zeitpunkt der Abfindung maßgebliche 
Kapitalmarktsituation können Sie bei uns erfragen. 

Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im Zweifel 
von uns nachzuweisen. Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem 
Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem 
Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu 
beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. wird - im letzteren Falle - ent-
sprechend herabgesetzt. 

(5) Stirbt die versicherte Person während der Rentengarantiezeit, 
kann anstelle der Zahlung der weiteren garantierten Renten bis zum 
Ende der Rentengarantiezeit mit einer Frist von einem Monat eine 
vollständige Abfindung dieser noch ausstehenden Renten in Höhe 
des zum Zeitpunkt der Abfindung berechneten Barwertes der abzu-
findenden Renten verlangt werden. Mit dieser Abfindung endet die 
Versicherung. 

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

(1) Sie haben gemäß § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
einen Anspruch auf eine Überschussbeteiligung. Diese umfasst eine 
Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven. 
Die Leistung aus der Überschussbeteiligung kann auch null Euro 
betragen. 

In den nachfolgenden Absätzen erläutern wir Ihnen, 

- wie wir die in einem Geschäftsjahr insgesamt entstandenen 
Überschüsse ermitteln und wie wir diese verwenden (siehe Ab-
satz 2), 

- wie Ihr Vertrag an den Überschüssen beteiligt wird (siehe Absät-
ze 3 bis 6), 

- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem 
Vertrag zuordnen (siehe Absätze 7 bis 9), 

- warum wir die Höhe Ihrer Überschussbeteiligung nicht garantie-
ren können (siehe Absatz 10) und 

- wie wir Sie informieren (siehe Absatz 11). 

Wie ermitteln wir die in einem Geschäftsjahr insgesamt ent-
standenen Überschüsse und wie verwenden wir diese? 

(2) Um unsere Leistungen dauerhaft erbringen zu können, müssen 
wir Beiträge und Leistungen vorsichtig kalkulieren. Wenn beispiels-
weise die Kosten niedriger sind als bei der Kalkulation angenom-
men, entstehen Überschüsse. Ebenso können Überschüsse entste-
hen, wenn die Kapitalerträge höher sind oder der Risikoverlauf 
günstiger ist als bei der Kalkulation angenommen. 

Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss (Roh-
überschuss) ermitteln wir nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs (HGB) und nach aufsichtsrechtlichen Vorschriften. 

Die aus dem Rohüberschuss des Geschäftsjahres für die Über-
schussbeteiligung vorgesehenen Mittel führen wir der Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung zu oder schreiben sie unmittelbar den 
überschussberechtigten Versicherungsverträgen gut (Direktgut-
schrift). Dabei beachten wir die für die Mindestzuführung geltenden 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften. 

Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dient dazu, Schwankun-
gen der Überschüsse auszugleichen. Sie darf grundsätzlich nur für 
die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet 
werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde können wir hiervon nach aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
abweichen. 

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrags 
an den Überschüssen ergeben sich aus der Mindestzuführung zur 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung jedoch nicht. 

Wie wird Ihr Vertrag an den Überschüssen beteiligt? 

(3) Die Zuteilung der Überschüsse auf die einzelnen Verträge erfolgt 
gemäß § 153 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren. 

Gleichartige Versicherungen werden zu sogenannten Bestands-
gruppen (beispielsweise Rentenversicherungen, Risikolebensversi-
cherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen) zusammengefasst, 
um die Unterschiede bei den versicherten Risiken zu berücksichti-
gen. Innerhalb dieser Bestandsgruppen haben wir nach engeren 
Gleichartigkeitskriterien Untergruppen gebildet, die Gewinnverbände 
genannt werden. 

Die Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Gewinnverbände in 
dem Maß, wie diese zur Entstehung von Überschüssen beigetragen 
haben. Innerhalb der Gewinnverbände wird zwischen einzelnen 
Tarifen unterschieden. Hat ein Gewinnverband oder ein Tarif nicht 
zur Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden dem Ge-
winnverband bzw. dem Tarif keine Überschüsse zugewiesen. 

(4) Ihr Vertrag kann auf der Grundlage Ihres Tarifs, den Sie Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können, Anteile an den Über-
schüssen (Überschussanteile) desjenigen Gewinnverbands erhalten, 
dem er zugeordnet ist. 

Ihr Vertrag gehört zum Gewinnverband S (01/20) in der Bestands-
gruppe Rentenversicherungen. 

(5) Die Höhe der Überschussanteilsätze legen wir jedes Jahr für 
jeden Tarif fest (Überschussdeklaration). Sie wird im Geschäftsbe-
richt (siehe Absatz 11) ausgewiesen. 

(6) Sie können für Ihre Versicherung jährlich zum Jahrestag des 
Rentenbeginns (Zuteilungstermin) Zinsüberschussanteile erhalten. 
Zusätzlich können zu diesem Termin Schlussüberschussanteile im 
Rentenbezug gewährt werden. 

Die Zinsüberschussanteile und die Schlussüberschussanteile im 
Rentenbezug werden jeweils in Prozent des zum Zuteilungstermin 
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berechneten Deckungskapitals festgesetzt. Das Deckungskapital 
wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik be-
rechnet. 

Steigende Rente: 

Die Zinsüberschussanteile und die Schlussüberschussanteile im 
Rentenbezug werden jeweils als Einmalbeitrag für eine beitragsfreie 
Zusatzrente (Bonusrente) verwendet. Diese Bonusrenten sind der 
Höhe nach garantiert. Sie werden gleichzeitig mit der vertraglich 
versicherten Rente fällig und sind ebenfalls am Überschuss beteiligt. 
Dadurch steigt die gesamte Vorjahresrente um die jeweils festgeleg-
ten Anteilsätze der Zinsüberschussanteile und der Schlussüber-
schussanteile im Rentenbezug. 

Alternativ können Sie spätestens bis zum Versicherungsbeginn die 
folgende Verwendungsart mit uns vereinbaren: 

Auszahlung: 

Die Zinsüberschussanteile und die Schlussüberschussanteile im 
Rentenbezug werden nach Fälligkeit - erstmals nach einem Versi-
cherungsjahr - zu Beginn jedes Versicherungsjahres ausgezahlt. 
Aufgrund des jährlich fallenden Deckungskapitals ergeben sich  
- auch bei unveränderter Festlegung der Überschussanteile - fallen-
de Überschussauszahlungen. 

Ein Wechsel zwischen den Verwendungsarten ist nicht möglich. 

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese 
Ihrem Vertrag zu? 

(7) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapital-
anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der 
Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven, die nach gesetz-
lichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der 
Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren auf der Grundlage 
aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu. Der einem einzelnen Vertrag 
zugeordnete Betrag wird als Anteil an den Beträgen aus der Beteili-
gung an den Bewertungsreserven aller anspruchsberechtigten 
Verträge bestimmt. Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu 
führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder 
teilweise entfällt. 

(8) Für die Zuordnung der Bewertungsreserven 

- während des Rentenbezugs jährlich zum Jahrestag des Renten-
beginns und 

- bei Fälligkeit der Todesfall-Leistung während der Rentengaran-
tiezeit 

gilt: 

Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeitpunkt zugeordneten 
Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der jeweils geltenden 
gesetzlichen Regelung zu. Derzeit sieht § 153 Abs. 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) eine Beteiligung in Höhe der Hälfte der 
zugeordneten Bewertungsreserven vor. 

(9) Für die Beteiligung an den Bewertungsreserven während des 
Rentenbezugs kann jährlich im Rahmen der Überschussdeklaration 
(siehe Absatz 5) eine von der tatsächlichen Höhe der Bewertungsre-
serven unabhängige Beteiligung (Sockelbeteiligung) festgelegt 
werden. 

Die Sockelbeteiligung wird zur Erhöhung der Versicherungsleistung 
verwendet. Sie wird bei der steigenden Rente (siehe Absatz 6) als 
Einmalbeitrag für eine Bonusrente verwendet und bei der Verwen-
dungsart „Auszahlung“ (siehe Absatz 6) ausgezahlt. 

Ist der Anspruch auf die Beteiligung an den zugeordneten Bewer-
tungsreserven (siehe Absatz 8) höher als die Sockelbeteiligung, wird 
der übersteigende Teil zusätzlich zur Sockelbeteiligung gewährt. 
Auch dieser übersteigende Teil wird bei Fälligkeit zur Erhöhung der 
Versicherungsleistung verwendet. 

 

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht 
garantieren? 

(10) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüs-
sen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinfluss-
bar sind. Insbesondere die Entwicklung des Kapitalmarkts kann 
Einfluss auf die Überschussbeteiligung haben, aber auch die Ent-
wicklung des versicherten Risikos und der Kosten ist von Bedeu-
tung. 

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht 
garantiert werden. Sie kann auch null Euro betragen. 

Wie informieren wir Sie? 

(11) Die für Ihren Tarif geltenden Überschussanteilsätze veröffentli-
chen wir jährlich in unserem Geschäftsbericht. 

Den Geschäftsbericht können Sie auf unserer Internetseite einsehen 
oder bei uns anfordern. 

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns 
abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungs-
schutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie 
den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 8 Abs. 1 und § 9). 

§ 5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung 
verlangt wird? 

(1) Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir 
verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über 
den Tag der Geburt der versicherten Person in deutscher Sprache  
- gegebenenfalls in beglaubigter Übersetzung - vorgelegt werden. 

(2) Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine 
amtliche Bescheinigung darüber verlangen, dass die versicherte 
Person noch lebt. 

(3) Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich mitge-
teilt werden. Zusätzlich zum Versicherungsschein muss uns in deut-
scher Sprache - gegebenenfalls in beglaubigter Übersetzung - eine 
amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einge-
reicht werden. 

(4) Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, wenn 
dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kos-
ten hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung bean-
sprucht. 

(5) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen 
abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 
und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn 
eine der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Pflichten nicht erfüllt 
wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, 
ob oder in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche 
Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere Leistung nicht 
fällig wird. 

(6) Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns zurück-
zuzahlen. 

(7) Unsere Leistungen überweisen wir dem Anspruchsberechtigten 
auf seine Kosten. Bei Überweisung von Leistungen in Länder au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die anspruchsbe-
rechtigte Person die damit verbundene Gefahr. 

§ 6 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Wir stellen Ihnen den Versicherungsschein als Urkunde aus. 

(2) Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, 
über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbesondere Leis-
tungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass 
uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist. 
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§ 7 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Als unser Versicherungsnehmer können Sie bestimmen, wer die 
Leistung erhält. Gegebenenfalls bedarf es hierzu zusätzlich einer 
Zustimmung Dritter. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir 
an Sie. 

Bezugsberechtigung 

(2) Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere 
Person benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtig-
ter). 

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der 
Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt 
des jeweiligen Versicherungsfalls. Deshalb können Sie Ihre Bestim-
mung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit 
widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer 
Rente ein eigener Versicherungsfall ein. Nach dem Tod der versi-
cherten Person kann das Bezugsrecht für die Todesfall-Leistung 
nicht mehr widerrufen werden. 

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte 
sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhält. Sobald 
uns Ihre Erklärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur 
noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten geän-
dert werden. 

Abtretung und Verpfändung 

(3) Sie können das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des jewei-
ligen Versicherungsfalls grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte 
abtreten und verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich 
möglich sind. 

Anzeige 

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe 
Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfändung (siehe Absatz 3) 
sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom 
bisherigen Berechtigten in Textform angezeigt worden sind. Der 
bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungs-
nehmer. Es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 
bereits zuvor Verfügungen (z. B. unwiderrufliche Bezugsberechti-
gung, Abtretung, Verpfändung) getroffen haben. 

 

Beitrag 

§ 8 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

(1) Den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 

(2) Sie haben den Einmalbeitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis 
zum Fälligkeitstermin (siehe Absatz 1) alles getan haben, damit der 
Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des Einmalbeitrags 
von einer Bankverbindung vereinbart wurde, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn 

- der Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen werden konnte und 

- Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen haben. 

Konnten wir den fälligen Einmalbeitrag ohne Ihr Verschulden nicht 
einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. 

(3) Die Übermittlung des Beitrages erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre 
Kosten. 

 

§ 9 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen? 

(1) Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
- solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten. 
Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass Sie diese verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben 
(siehe § 37 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)). 

(2) Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt 
jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausblei-
ben der Zahlung nicht zu vertreten haben (siehe § 37 Abs. 2 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG)). 

 

Kündigung 

§ 10 Können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

Sie können Ihren Vertrag nicht kündigen. Die Rückzahlung des 
Einmalbeitrages können Sie nicht verlangen. 

 

Sonstige Vertragsbestimmungen 

§ 11 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungs-
verhältnis beziehen? 

Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis betreffen, 
müssen stets in Textform erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen 
werden wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. 

§ 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Na-
mens? 

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich 
unter Vorlage eines geeigneten Nachweises mitteilen. Anderenfalls 
können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie 
zu richtende Erklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere 
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes 
als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren 
Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Niederlassung 
verlegt haben. 

(2) Bei Änderung Ihres Namens oder Ihrer Firma gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 

(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, auch in Ihrem Interesse, eine 
im Inland ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere 
Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtig-
ter). 

§ 13 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
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§ 14 Welche außergerichtlichen Beschwerdemöglichkeiten 
haben Sie? 

(1) Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünsch-
ten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfol-
genden Beschwerdemöglichkeiten offen. 

Versicherungsombudsmann 

(2) Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie 
folgt: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de  

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für 
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Versicherungsaufsicht 

(3) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie 
sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versiche-
rungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese erreichen Sie derzeit wie 
folgt: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg 

(4) Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt. 

§ 15 Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zustän-
dig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige 
Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk 
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie 
keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Nieder-
lassung haben. 

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht 
erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen 
Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maß-
geblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung 
haben. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts bzw. Ihren Firmensitz in einen Staat außerhalb der 

Europäischen Union, außerhalb Islands, außerhalb Norwegens oder 
außerhalb der Schweiz und/oder lösen Sie Ihre deutsche Niederlas-
sung auf, sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zustän-
dig. 

§ 16 Wann können die vorstehenden Bestimmungen geändert 
werden? 

(1) Ist eine Bestimmung durch höchstrichterliche Entscheidung oder 
durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt wor-
den, kann sie durch eine neue Regelung ersetzt werden, wenn dies 
zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhal-
ten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei 
auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertrags-
partei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung 
ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die 
Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem 
die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Ver-
sicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil. 

Anhang: Versicherungsmathe-
matische Hinweise 
Für die Ermittlung des Einmalbeitrags, der erforderlich ist, um die 
Versicherungsleistungen zu erbringen, haben wir als Rechnungszins 
null Prozent p. a. angesetzt und die unternehmenseigene ge-
schlechtsunabhängige Sterbetafel „Debeka 01/17 R“ herangezogen. 

Die Sterbetafel sowie der Rechnungszins für die Kalkulation der 
Bonusrente stimmen mit denen der Kalkulation der versicherten 
Rente überein, sofern der Verantwortliche Aktuar keine Änderungen 
der Rechnungsgrundlagen der Deckungsrückstellung vornimmt. 
Werden Änderungen der Rechnungsgrundlagen der Deckungsrück-
stellung vom Verantwortlichen Aktuar vorgenommen, gelten für die 
ab diesem Zeitpunkt gebildeten Bonusrenten die Rechnungsgrund-
lagen für die Deckungsrückstellung des jeweiligen letzten Geschäfts-
jahrs. Diese können Sie dem Geschäftsbericht entnehmen. Die 
versicherte Rente sowie bereits gebildete Bonusrenten bleiben von 
der Neufestlegung der Rechnungsgrundlagen unberührt. 

Sollte die Deckungsrückstellung durch eine nicht nur vorübergehen-
de und nicht vorhersehbare Veränderung der Kalkulationsgrundla-
gen (Rechnungszins oder Sterbetafel) für die gegebene garantierte 
Leistungszusage nicht ausreichen, müssen wir geeignete Maßnah-
men treffen, um die Garantie weiterhin sicherstellen zu können. Wir 
sind in solchen Fällen verpflichtet, die Deckungsrückstellung aufzu-
füllen (Nachreservierung). Zur Finanzierung der Nachreservierung 
können nur nicht festgelegte Überschussanteile herangezogen 
werden. Dabei handelt es sich um künftige, noch nicht deklarierte 

- laufende Überschussanteile und 

- Schlussüberschussanteile. 

 


